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Teilnehmende mit Schweizer oder EU- Staatsangehörigkeit  

 

Wie Sie vielleicht bereits wissen, dürfen Schweizer:innen und EU-Bürger:innen seit dem Brexit nicht mehr mit einer ID-Karte in das 

Vereinigte Königreich einreisen.  Man braucht einen Reisepass, der für die Dauer des Aufenthalts gültig ist. 

 

Nun führt Grossbritannien weitere Massnahmen zum Schutz seiner Grenzen ein und wird das ETA-System (Electronic Travel 

Authorisation) in Betrieb setzen.  Dieses neue System wird am 2. April 2025 in Kraft treten und wird für Schweizer:innen und EU-

Bürger:innen obligatorisch sein. 

 

Alle Teilnehmende, die sich für einen Sprachaufenthalt im Vereinigten Königreich anmelden, verpflichten sich, spätestens bei der 

Abreise, über einen gültigen Reisepass zu verfügen und erfolgreich eine ETA beantragt zu haben.  Es liegt in der Verantwortung 

jedes Einzelnen, sicherzustellen, dass er/sie über die richtigen Reisedokumente verfügt.  Eine Nichtteilnahme aufgrund fehlender 

Unterlagen wird wie eine Stornierung behandelt. 

 

Die Beantragung des ETA kostet £10.- und wird wie folgt funktionieren: 

 

• Reisende können die Authorisierung (ETA) über eine mobile App beantragen oder online.  Sobald sie erteilt wurde, kann 

die Person das Vereinigte Königreich über einen Zeitraum von zwei Jahren mehrmals besuchen.  Die Antragsteller:innen 

müssen persönliche und biometrische Daten einschliesslich eines digitalen Fotos angeben und eine Reihe von 

„Eignungsfragen“ beantworten. 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmende OHNE Schweizer oder EU-Reisepass  

 

Teilnehmende, die keinen Schweizer Pass- oder keinen EU-Pass besitzen, müssen wie bisher ein separates Einreisevisum für das 

Vereinigte Königreich beantragen. 
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